
Branchen-News aus der Welt des Rechts
Einsteiger der Woche

Seit Oktober residiert die Kanzlei
Heid und Partner Rechtsanwälte

im Gebäude des Dachverbandes der
Sozialversicherungsträger im 3. Wie-
ner Gemeindebezirk. Mit demUmzug
in das „klimaaktiv-GOLD-Gebäude“,
das zusätzlich Gewinner des „Innova-
tionsawards für bauwerkintegrierte
Photovoltaik“ ist, lebt man das Motto
als „Lebenszyklus-Kanzlei“ in Zu-
kunft noch aktiver.

Die beiden Rechtsanwälte Katrin
Heinisch und Lukas Weber ha-

ben eine eigene Wirtschaftskanzlei,
die Heinisch Weber Rechtsanwälte
OG, kurz „HW“, gegründet. Ihre
Schwerpunkte liegen in den Berei-
chen Prozessführung, Insolvenz-
recht und Liegenschaftsrecht. Der-
zeit vertritt die Kanzlei Geschädigte
aus dem Abgasskandal gegen diver-
se Fahrzeughersteller sowie die Be-
kleidungshandelskette Bonita im
Rahmen ihres insolvenzrechtlichen
Restrukturierungsverfahrens hin-
sichtlich der österreichischen As-
pekte.

Deals der Woche

Die Anwaltskanzleien Schönherr
und Cerha Hempel haben die

OMV im Zusammenhang mit dem
Kauf eines zusätzlichen 39-Prozent-
Anteils an der Borealis kartell-
rechtlich beraten. Das Schönherr-
Team bestand aus Partner Franz
Urlesberger,Rechtsanwalt Johannes
Frank und Bianca Duca, Attorney at

Law. Bei Cerha arbeiteten die Part-
ner Clemens Hasenauer, Johannes
Prinz, Harald Stingl und Lorenz
Pracht, Alexander Reich-Rohrwig,
Ferdinand Guggenmos, beide Attor-
ney at Law, undMichael Ebner, Julia
Digruber und Denise Runceanu, all
Associates, mit.

Die Wirtschaftskanzlei Fresh-
fields Bruckhaus Deringer hat

die AMAG Austria Metall AG beim
Erwerb einer 70-prozentigen Beteili-
gung an der Aircraft Philipp Gruppe
beraten. Das grenzüberschreitende
Freshfields-Transaktions-Team um-
fasste Partner Thomas Zottl,
Barbara Keil und Michal Dobrowol-
ski sowie die Associates Thomas
Mollnhuber, Thomas Hornberger
und Maria Tumpel, alle Global
Transactions. Liegenschaftsrechtli-

che, öffentlich-rechtliche und
arbeitsrechtliche Themen wurden
von Catharina Minners, Sascha
Arnold und Jonathan Monz behan-
delt. Die kartellrechtlichen Freiga-
ben wurden von Thomas Luebbig,
Maria Dreher und Florian Reiter
eingeholt.

Die Schönherr Arbitration-Praxis-
gruppe hat für die AOP Orphan

Pharmaceuticals AG einen Erfolg in
Millionenhöhe in einem ICC-
Schiedsverfahren gegen PharmaEs-
sentia Corporation erlangt. Das
Team bestand aus Counsel Victoria
Pernt, Federführung, den Partnern
Christoph Lindinger und PeterMadl
sowie Rechtsanwaltsanwärterin
Marina Stanisavljevic.
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LukasWeber und Katrin Heinisch ha-
ben „HW“ gegründet. [ Beigestellt ]

Victoria Pernt leitete die AOP-Orphan-
Transaktion. [ Beigestellt ]

Thomas Zottl arbeitetemit seinem
Team amAMAG-Deal. [ Beigestellt ]
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Vorbeugen vor der drohenden Insolvenzwelle
Gastbeitrag. Im Bestreben, die Coronakrise zu überstehen, sollten Unternehmen auch versuchen, sich gegen Zahlungs-
ausfälle insolvenzgefährdeter Schuldner zu schützen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern kann dabei helfen.

VON THOMAS TRETTNAK

Wien. Es ist ein offenes Geheimnis,
dass trotz massiver staatlicher
Stützungsmaßnahmen viele Un-
ternehmer und Unternehmen das
kommende Jahr mit großen Sor-
genfalten in Angriff nehmen wer-
den. Durch staatlich bewilligte
Stundungen sind zahlreiche Zah-
lungsverpflichtungen lediglich auf-
geschoben, nicht jedoch aufgeho-
ben. Der Fall größerer und zum
Teil auch unerwarteter Insolven-
zen führt uns vor Augen, dass es
für viele Unternehmen nicht nur
darum geht, selbst ungeschoren
durch die Krise zu kommen, son-
dern sich auch gegen Zahlungs-
oder Leistungsausfälle von insol-
venzgefährdeten Geschäftspart-
nern abzusichern.

Bestehende Verträge prüfen
Gerade die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) von
Unternehmen bieten sich an, ge-
genüber „schwächelnden“ Ge-
schäftspartnern den eigenen
Rechtsstandpunkt massiv zu ver-
bessern und sich rechtzeitig auch
juristisch besser abzusichern.
Dazu bedarf es besonderer ver-
traglicher Vorkehrungen in den
AGB selbst. Einzelne schuldner-
freundliche Bestimmungen der In-
solvenzordnung stehen diesem
Vorhaben nur scheinbar entgegen.
Auch gegenüber bestehenden Ge-
schäftspartnern können und soll-
ten AGB neu vereinbart werden.

Eine Abänderung bereits ver-
einbarter AGB ist nur mit Zustim-
mung des Vertragspartners mög-
lich. Wird diese vorweg erteilt,
deckt sie nur solche Änderungen
ab, mit denen gerechnet werden
musste oder die vorhersehbar wa-
ren. Zur Vermeidung von Streitig-
keiten über die volle Wirksamkeit
der neuen AGB empfiehlt es sich
daher, eine ausdrückliche Zustim-
mung des Vertragspartners einzu-
holen.

Die beste Insolvenzprophylaxe
ist jene, die bereits greift, wenn der
Vertragspartner vorerst nur wirt-
schaftlich „ins Straucheln“ gerät,
ohne jedoch tatsächlich insolvent

zu sein. Vor diesem Hintergrund
ist es entscheidend zu erkennen,
wann der Geschäftspartner in fi-
nanzielle Schwierigkeiten schlit-
tert, um rechtzeitig darauf reagie-
ren zu können und eigene vertrag-
liche Optionen verfügbar zu ha-
ben.

Warnpflichten festlegen
Mitteilungspflichten des Vertrags-
partners über Umstände, die da-
rauf hinweisen, dass der Vertrags-
partner seine Verbindlichkeiten
nicht ordnungsgemäß erfüllen
kann, sind naheliegend und emp-
fehlenswert. Um späteren Streitig-
keiten vorzubeugen, sollte man
sich einer klaren und eindeutigen
Definition für finanzielle Schwie-
rigkeiten bedienen – beispielswei-
se anhand der Bewertung der Aus-
fallswahrscheinlichkeit durch den
KSV 1870 oder von Kennzahlen ge-
mäß dem Unternehmensreorgani-
sationsgesetz (URG).

Zahlungsziele und -schwierig-
keiten variieren von Branche zu
Branche und von Geschäftsbezie-
hung zu Geschäftsbeziehung, je-
doch sind das (wiederholte) Ver-
fehlen von Zahlungszielen oder ge-
nerell die Verschlechterung we-
sentlicher (branchenspezifischer)
Kennzahlen des Geschäftspartners
gut geeignet, entsprechende Me-
chanismen auszulösen. Zu denken
ist etwa an eine Reihe gläubigerbe-
günstigender Optionen, wie das
Recht auf Sicherheitenbestellun-
gen (z. B. Pfandrechte), die aber
noch so rechtzeitig vor der mate-
riellen Insolvenz erfolgen müssen,
dass sie einer Anfechtung eines
späteren Insolvenzverwalters (des
Unternehmens des Geschäftspart-
ners) entgehen.

Weiters könnten einseitige
Rücktritts- oder Auflösungsrechte
vereinbart werden. Dabei ist im-
mer großes Augenmerk darauf zu
legen, das sogenannte Auflösungs-

verbot (des § 25b Abs 2 Insolvenz-
ordnung) nicht zu umgehen. Nach
ihm ist ein Rücktrittsrecht für den
Fall der Insolvenzeröffnung unzu-
lässig. Es besteht allerdings nach
wie vor ein gewisser rechtlicher
Graubereich, inwieweit kurz vor
dem Zeitpunkt der Insolvenzeröff-
nung gelegene Auflösungsrechte
tatsächlich wirksam und durch-
setzbar sind.

Eigentumsvorbehalt fürWaren
Die größte Sicherheit bieten bei
Warenverträgen sicherlich Eigen-
tumsvorbehalte, da das Eigentum
erst durch vollständige Erfüllung
des Vertrages übergeht und daher
im Insolvenzfall aus der Masse he-
rausgelöst werden kann.

Unabhängig von der Art des
Vertragsverhältnisses mit dem Ge-
schäftspartner erfreuen sich auch
die Vorauskasse oder diverse Vo-
rauszahlungs- oder Anzahlungs-
vereinbarungen in der Praxis gro-

ßer Beliebtheit. Weigert sich der
Vertragspartner, derartige Rege-
lungen zu akzeptieren, verbleiben
noch sogenannte Zug-um-Zug-Ge-
schäfte; hier erfolgt der Leistungs-
austausch beider Vertragspartner
zeitgleich, wodurch in aller Regel
keiner von beiden „ins Risiko“ ge-
hen muss. Es schadet freilich
nicht, kurze Zahlungsziele festzu-
legen. Bei Geschäften über hohe
Volumina oder Beträge bietet sich
auch die Hinzuziehung eines un-
abhängigen Treuhänders im Inter-
esse beider Parteien an. Allerdings
ist hier zu berücksichtigen, dass
durch die Treuhandschaft zusätzli-
che Kosten und Komplexität ent-
stehen können.

Fälligstellung, Aufrechnung
Neben den Zahlungsmodalitäten
könnten Regelungen über die Fäl-
ligstellung sowie Aufrechnung von
Forderungen als Insolvenzprophy-
laxe angedacht werden. Die Fällig-
stellung verpflichtet den Vertrags-
partner, trotz abweichender Zah-
lungsvereinbarungen zur umge-
henden Vertragserfüllung, wäh-
rend die Aufrechnung vorsieht, of-
fene Forderungen mit eigenen Ge-
genforderungen zu begleichen.
Eine Aufrechnung ist schon, sofern
nicht wirksam ausgeschlossen, ge-
mäß § 19 Insolvenzordnung auch
nach der Insolvenzeröffnung mög-
lich, sofern die Forderungen ei-
nander schon vor der Insolvenz-
eröffnung aufrechenbar gegenüber
standen. Dadurch kann ein Zah-
lungsausfall verhindert werden.

Die angeführten Vorschläge
veranschaulichen einige vertrags-
gestalterische Möglichkeiten über
den Einsatz von AGB. Freilich setzt
dies voraus, dass die eigenen AGB
auch tatsächlich zur Vertrags-
grundlage geworden sind. Mittel-
und langfristig lohnt sich eine
Überarbeitung und Vereinbarung
der angepassten eigenen AGB im
Hinblick auf die drohende Insol-
venzwelle im Jahr 2021. Dies kann
viel an späteren Kosten und Mü-
hen sparen helfen.

Rechtsanwalt Dr. Thomas Trettnak, LL.M./
CM ist Partner bei Cerha Hempel.

Kommen Unternehmen die Geschäftspartner durch Pleiten abhanden, verschärft das ihre eigenen Schwierigkeiten. [ Feature: Clemens Fabry ]


